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Allg. Deutsche Spediteurbedingungen 2017 ADSp2017 Nr. 1.

Präambel. Die Allgemeinen Deutschen 
Spediteurbedingungen 2017 (ADSp 2017) 
werden zur Anwendung ab dem 1. Januar 
2017 empfohlen vom Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI), Bundesverband 
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistun-
gen (BGA), Bundesverband Güterkraft-
verkehr Logistik und Entsorgung (BGL), 
Bundesverband Möbelspedition und Lo-
gistik (AMÖ), Bundesverband Wirtschaft, 
Verkehr und Logistik (BWVL), Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK), Deutschen Speditions- und Logis-
tikverband (DSLV) und Handelsverband 
Deutschland (HDE). Diese Empfehlung 
ist unverbindlich. Es bleibt den Vertrags-
parteien unbenommen, vom Inhalt dieser 
Empfehlung abweichende Vereinbarun-
gen zu treffen.

1. Begriffsbestimmungen
1.1 Ablieferung
 Der Begriff der Ablieferung umfasst 

auch die Auslieferung bei Lagerge-
schäften.

1.2 Auftraggeber
 Die Rechtsperson, die mit dem Spe-

diteur einen Verkehrsvertrag ab-
schließt.

1.3 Diebstahlgefährdetes Gut
 Gut, das einem erhöhten Raub- und 

Diebstahlrisiko ausgesetzt ist, wie 
Geld, Edelmetalle, Schmuck, Uh-
ren, Edelsteine, Kunstgegenstände, 
Antiquitäten, Scheckkarten, Kredit-
karten oder andere Zahlungsmittel, 
Wertpapiere, Valoren, Dokumente, 
Spirituosen, Tabakwaren, Unter-
haltungselektronik, Telekommu-
nikationsgeräte, EDV-Geräte und 
-Zubehör sowie Chip-Karten.

1.4 Empfänger
 Die Rechtsperson, an die das Gut 

nach dem Verkehrsvertrag oder 
aufgrund wirksamer Weisung des 
Auftraggebers oder eines sonstigen 
Verfügungsberechtigten abzulie-
fern ist.

1.5 Fahrzeug
 Ein zum Transport von einem Gut 

auf Verkehrswegen eingesetztes 
Beförderungsmittel.

1.6 Gefährliche Güter
 Güter, von denen auch im Rahmen 

einer normal verlaufenden Beför-
derung, Lagerung oder sonstigen 
Tätigkeit eine unmittelbare Ge-
fahr für Personen, Fahrzeuge und 
Rechtsgüter Dritter ausgehen kann. 
Gefährliche Güter sind insbeson-
dere die Güter, die in den Anwen-
dungsbereich einschlägiger Ge-
fahrgutgesetze und -verordnungen 
sowie gefahrstoff-, wasser- oder ab-
fallrechtlicher Vorschriften fallen.

1.7 Lademittel
 Mittel zur Zusammenfassung von 

Packstücken und zur Bildung von 
Ladeeinheiten, z. B. Paletten, Con-
tainer, Wechselbrücken, Behälter.

1.8 Ladestelle/Entladestelle
 Die postalische Adresse, soweit die 

Parteien nicht eine genauere Orts-
bestimmung getroffen haben.

1.9 Leistungszeit
 Die Zeit (Datum, Uhrzeit), zu der 

eine bestimmte Leistung zu erbrin-
gen ist, z. B. ein Zeitfenster oder ein 
Zeitpunkt.

1.10 Packstücke
 Einzelstücke oder vom Auftragge-

ber zur Abwicklung des Auftrags 
gebildete Einheiten mit und ohne 
Lademittel, die der Spediteur als 
Ganzes zu behandeln hat (Fracht-
stücke im Sinne von §§ 409, 431, 
504 HGB).

1.11 Schadenfall / Schadenereignis
 Ein Schadenfall liegt vor, wenn ein 

Geschädigter aufgrund eines äu-
ßeren Vorgangs einen Anspruch 
aus einem Verkehrsvertrag oder 
anstelle eines verkehrsvertragli-
chen Anspruchs geltend macht; ein 
Schadenereignis liegt vor, wenn 
aufgrund eines äußeren Vorgangs 
mehrere Geschädigte aus mehre-
ren Verkehrsverträgen Ansprüche 
geltend machen.

1.12 Schnittstelle
 Nach Übernahme und vor Abliefe-

rung des Gutes durch den Spediteur 
jede Übergabe des Gutes von einer 
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Rechtsperson auf eine andere, jede 
Umladung von einem Fahrzeug auf 
ein anderes, jede (Zwischen-)Lage-
rung.

1.13 Spediteur
 Die Rechtsperson, die mit dem Auf-

traggeber einen Verkehrsvertrag 
abschließt. Spediteure in diesem 
Sinne sind insbesondere Frachtfüh-
rer im Sinne von § 407 HGB, Spe-
diteure im Sinne von § 453 HGB, 
Lagerhalter im Sinne von § 467 
HGB und Verfrachter im Sinne von 
§§ 481, 527 HGB.

1.14 Verkehrsverträge
 Verträge des Spediteurs über alle 

Arten von Tätigkeiten, gleichgül-
tig ob sie Speditions-, Fracht-, See-
fracht-, Lager- oder sonstige übli-
cherweise zum Speditionsgewerbe 
gehörende Geschäfte (z. B. Zoll-
abwicklung, Sendungsverfolgung, 
Umschlag) betreffen.

 Diese umfassen auch speditions-
übliche logistische Leistungen, 
wenn diese mit der Beförderung 
oder Lagerung von Gütern in Zu-
sammenhang stehen, insbeson-
dere Tätigkeiten wie Bildung von 
Ladeeinheiten, Kommissionieren, 
Etikettieren und Verwiegen von 
Gütern und Retourenabwicklung.

 Als Frachtverträge gelten auch 
Lohnfuhrverträge über die Gestel-
lung bemannter Kraftfahrzeuge 
zur Verwendung nach Weisung des 
Auftraggebers.

1.15 Verlader
 Die Rechtsperson, die das Gut nach 

dem Verkehrsvertrag oder auf-
grund wirksamer Weisung zur Be-
förderung übergibt.

1.16 Vertragswesentliche Pflichten 
 Pflicht en, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des 
Verkehrsvertrags (Ziffer 1.14) erst 
ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Vertragspartner regelmä-
ßig vertrauen darf.

1.17 Wertvolles Gut
 Gut mit einem tatsächlichen Wert 

am Ort und zur Zeit der Übernahme 
von mindestens 100 Euro/kg.

1.18 Zeitfenster
 Vereinbarter Leistungszeitraum für 

die Ankunft des Spediteurs an der 
Lade- oder der Entladestelle.

1.19 Zeitpunkt
 Vereinbarter Leistungszeitpunkt 

für die Ankunft des Spediteurs an 
der Lade- oder der Entladestelle.

2. Anwendungsbereich
2.1 Die ADSp gelten für alle Verkehrs-

verträge des Spediteurs als Auf-
tragnehmer.

2.2 Gesetzliche Bestimmungen, von 
denen im Wege vorformulierter 
Vertragsbedingungen nicht abge-
wichen werden darf, gehen den 
ADSp vor.

2.3 Die ADSp gelten nicht für Geschäf-
te, die ausschließlich zum Gegen-
stand haben

2.3.1 Verpackungsarbeiten,
2.3.2 die Beförderung und Lagerung von 

abzuschleppendem oder zu ber-
gendem Gut,

2.3.3 die Beförderung und Lagerung von 
Umzugsgut im Sinne von § 451 
HGB,

2.3.4 Lagerung und Digitalisierung von 
Akten; Akten sind alle Arten von 
verkörperten und digitalisierten 
Geschäftspapieren, Dokumenten, 
Datenträgern sowie von gleicharti-
gen der Sammlung von Informatio-
nen dienenden Sachen,

2.3.5 Schwer- oder Großraumtransporte, 
deren Durchführung eine verkehrs-
rechtliche Transporterlaubnis bzw. 
Ausnahmegenehmigung erfordert, 
Kranleistungen und damit zusam-
menhängende Montagearbeiten.

2.4 Die ADSp finden keine Anwen-
dung auf Verkehrsverträge mit Ver-
brauchern i.S.v. § 13 BGB.

3. Pflichten des Auftraggebers bei 
Auftragserteilung; Informations-
pflichten, besondere Güterarten

3.1 Der Auftraggeber unterrichtet den 
Spediteur rechtzeitig über alle ihm 
bekannten, wesentlichen, die Aus-
führung des Auftrages beeinflus-
senden Faktoren. Hierzu zählen

3.1.1 Adressen, Art und Beschaffenheit 
des Gutes, das Rohgewicht (inklu-


